
La ndeseltern rat Sachsen

Gymnasiale Inflation verhindern

Der Landeselternrat Sachsen vertritt zur gymnasialen Bildung folgende Auffassung:

1 Das Abitur muß auch künft ig al lgemeine Zugangsberechtigung zur Hochschulaus-

bi ldung ble iben

Dazu ist es notwendig, die Quali tät der Ausbildung an den Gymnasien des Freistaates

Sachsen zu sichern. Das erfordert im einzelnen.

- die Beachtung des Leistungsvermögens und der Neigungen der Kinder durch ihre

Eltern;
- ausführl iche Informationen über den Zusammenhang zwischen berufl icher Aus-

bi ldung und Mittelschule einerseits sowie Hochschulausbi ldung und Gymnasium

andererseits sowie über die Vielfalt der Bildungswege einschließlich der Übergangs-

möglichkeiten;
- die Überarbeitung der Schulentwicklungsplanung und Klärung des Status der
"Außenstel len" von Gymnasien;
- eine weitere Verbesserung der technischen Ausstattung der Schulen;
- die Verringerung des Klassentei lers auf 29;
- den unverzugl ichen und ausreichenden Einsatz von Lehrern insbesondere in den

sprachl ichen und gesel lschaftskundlichen Fächern;
- die Einführung des Leistungsprinzips bei der Besoldung der Lehrer;
- eine Orientierung der Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes am effektiven

Leistungsvermögen statt an formaler Qualifikation und stärkere Betonung der arbeits-
platzbezogenen Weiterbildung gegenuber erhöhten Forderungen an Bildungs-

voraussetzu ngen (Abitu r) ;



- den Zusammenhang zwischen Bildung und Beschäft igung zu verdeutl ichen. Das
Informationsdefizit an den Schulen ist auch durch die kunftigen Arbeitgeber der
Heranwachsenden zu verringern.

- die Erhöhung der Attraktivität der Mittelschulen (Dazu hat sich der Landeselternrat

in seiner Erklärung "Sächsisches Bi ldungskonzept konsequent umsetzen" vom
5 April bereits geäußert )

Eine generel le Hochschuleingangsprufung wird durch den Landeselternrat abgelehnt

2. Das Kurssystem in der gymnasialen Oberstufe dient vorrangig dem Erurerb der Studier-

fähigkeit und ist daher beizubehalten.

Der Besuch des Gymnasiums beinhaltet in der Tendenz die Absicht, ein Hochschulstudium

zu absolvieren. Spätestens mit Eintritt in die gymnasiale Oberstufe sollte dieser Wunsch

manifestiert werden. Leistungskurse sind weitgehend in Abhängigkeit vom kunftigen Stu-

dienwunsch zu wählen; umgekehrt sind bei der Zulassung zum Hochschulstudium die ge-

wählten Leistungskurse gegenuber der Abiturnote stärker zu wichten. Jedoch hat der Er-

werb der Studierfähigkeit durch eine hohe humanist ische Allgemeinbi ldung Vorrang gegen-

uber einer fachspezif ischen Quali f ikat ion Durch die Wahl der Leistungskurse darf der

Studienwunsch nicht vorzeitig eingeschränkt werden

3 Eine Schulzeit  von 12 Schuljahren bis zum Abitur wird als in der Regel ausreichend

angesehen.

Daneben gibt es in Sachsen das Abitur nach 13 Schuljahren für Schüler mit Realschul-

abschluß, die anschl ießend die gymnasiale Oberstufe bzw das berufl iche Gymnasium

besuchen.

4 Die Orientierungsstufe im Anschluß an die Grundschulausbi ldung ist über zwei Schul-
jahre konsequent durchlässig zu halten

Die Grundschulausbi ldung dauert vier Jahre; eine sechsjährige Grundschule wird durch

den Landeselternrat Sachsen zum gegenwärt igen Zeitpunkt abgelehnt

Um den Orientierungscharakter der 5 und 6. Klasse zu gewährleisten, ist die Ausbildung in

der Regel an einer weiterfuhrenden Schule, d h einer Mittelschule oder einem Gymna-



sium, durchzufuhren. Dabei ist die vol le ldenti tät der an einer Mittelschule gefuhrten Orien-

t ierungsstufe mit der an einem Gymnasium, erforderl ichenfal ls durch fakultat ive Angebote,

zu gewährleisten.

Die Orientierungsstufe kann im Gebäude einer Grundschule, als Außenstel le einer Mittel-

schule, gefuhrt werden. ln besonderem Maß ist hier die Vergleichbarkeit der Ausbildung zu

beachten.

Die Entscheidung uber den weiteren Bi ldungsweg erfolgt am Ende der Orientierungsstufe

durch eine Bi ldungsempfehlung.

5. Sowohl nach Abschluß der Grundschule, d.h. nach Klasse 4, als auch am Ende der

Orientierunsstufe, d.h. nach Klasse 6, ist eine Bi ldungsempfehlung zu ertei len Dabei hat

die Bi ldungsempfehlung nach Abschluß der Grundschule vorläufigen Charakter und garan-

t iert keine gymnasiale Ausbildung

Die Bi ldungsempfehlung ist primär durch eine verbale Begrundung auszusprechen, die

durch Zensuren einzelner Fächer (nach der 4. Klasse Deutsch, Mathematik und Heimat-

kunde/Sachunterr icht; nach der 6 Klasse: Deutsch, Mathematik, Fremdsprache und

weitere versetzungsrelevante Fächer) zu stutzen ist

Eine Bi ldungsempfehlung, die aufgrund einer Durchschnittszensur gegeben wird, wird

durch den Landeselternrat grundsätzl ich abgelehnt.

Vor Ertei lung der Bi ldungsempfehlung sind die Eltern uber die weiteren Bi ldungswege

(auch im Anschluß an den Besuch der Mittelschule bzw. des Gymnasiums) zu beraten

Soll te der Wunsch der Eltern im Widerspruch zur Bi ldungsempfehlung der Schule stehen,

ist unter Hinzuziehung weiterer Pädagogen mit den Eltern erneut zu beraten. Ziel dieser

erneuten Beratung ist eine einvernehmliche Klärung des weiteren Bi ldungsweges. Wird

diese nicht erreicht, so entscheidet nach Abschluß der Grundschule der Elternwil le uber

den Besuch der Orientierungsstufe Eine Aufnahmeprüfung für die Orientierungsstufe am

Gymnasium wird abgelehnt

Fal ls nach der Orientierungsstufe keine einvernehmliche Lösung erreicht wird, entscheidet

cias Ergebnis einer Aufnahmeprufung am Gymnasium uber den weiteren Bi ldungsweg

Gör l i tz .  den 4 Mai  1993


